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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Siemens 
Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
gemäß § 161 AktG 
 

Die Siemens AG entspricht sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 2022 („Kodex“) und 
wird ihnen auch zukünftig entsprechen. 

Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 10. Februar 2023 hat die Siemens AG sämtlichen Empfehlungen des Kodex 
entsprochen. 

 

Berlin und München, 1. Oktober 2023 

 

Siemens Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand                                                         Der Aufsichtsrat 

 


